
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 30 (1914)

Heft: 16

Artikel: Bundesgesetz betreffend die Arbeit in den Fabriken [Fortsetzung]

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-580640

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 17.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-580640
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


SDufte. fd)tt)ci,5 $anbm =3eitttng („SKeifterblatt") 281

33itnbeé0efet$
Wttfitnb bte Irteit in ben Fabriken

(Dom (8. 3uli J9M).
(gortfeèung).

girt. 16. 9ladhbem bte gabriïorbnung genehmigt tfi,
foil fie, gebrueft unb mit bet Genehmigung bet Kanton!
regierung oerfehen, biefer Bebörbe für ftrf) unb juhanben
bel etbgenöffifcljen gabrifinfpeîtorl mitgeteilt, in ber
gabrif angefdjlagen unb jebem Arbeiter beim Stenftan»
tritt ju eigen übergeben merben.

girt. 17. Sie gabriïorbnung ift für ben gabritin»
fiaber unb für bie arbeitet oerblnbllcf).

art. 18. Sie Kanton Iteglerung îann bie 3tbänberung
ber gabriïorbnung oerlangen, wenn ftch bei beren 3tn
roenbung Übelftänbe ergeben.

Slrt. 19. Ste Beftimmungen oon art. 14 bil 18

finben auef) 3lnroenbung auf befonbere Sîeglemente, bie

all Beftanbteile ber gabriïorbnung ju betrachten ftnb.
girt. 20. Sal Bedhtloerhältnl! jroifctjen bem ga

briünhaber unb ben Slngeftettten richtet fïdj auêfc^tiefîtiç^
nach bem Dbligationenrechte. Sal iRechtloerhältni!
jroifdhen bem gabriîinhaber unb ben Arbeitern richtet
ftch ebenfalls nach bem Dbligationenrechte, foroeit im
gegenwärtigen ©efeije ïetne befonberen Beftimmungen
getroffen ftnb.

Irt. 21. Sal Stenftoerhältntl jroifdhen bem ga
briflnhaber unb bem arbeitet fann auf olerjeïjn Sage
geEünbigt merben.

Sürth fdhriftltdhe geftfetjung im Sienftoertrage ober
burdh ©efamtarbeitl» ober 9îormaIarbeii!oettrag îann
bie Künbigunglfrift megbebungen ober îônnen anbere
Triften aufgeteilt werben, bte aber in allen gälten für
beibe Seile bie gleiten fein müffen.

Bel aîîorbarbeit foil, wenn nic^t befonbere (Schmierig
leiten entgegenfiehen, bte angefangene arbeit oor bem
aultritt ooäenbet werben.

art. 22. Sürth bie gabriïorbnung ober burdh
trag îann bte Künbigung auf ben Sermtn bei ©amfiagl
ober bei gahliagel befd^ränit werben.

art. 23. Sal Sienftoerhältnil îann oom gabriï»
Inhaber nidfjt geîûnbigt werben:

a) währenb einer ohne Betfdfjulben bei arbeiterl
burdh Unfall ober Kranïhett oerurfadhten @r=

werblunfähigteit bil jurn ablauf oon oier
SBodhen,

b) wegen fdhroeijerifdhen obligatorifdhen SJlilttär«
btenfiel. gür ben in foldhem SJlilitärbtenft be»

finblidhen arbeitet fteht ber ablauf ber Künbb
gunglfrift währenb ber Sauer biefel Stenftel
ftill.

art. 24. Ste erften oterjehn Sage oom ©intritt an
gelten all fßrobejett, wenn nicht anbete! burdh thrift»
ltc|e geftfehung im Stenftoertrage ober burdh ©efarnt»
atoeitl» ober 3iormalarbeitloertrag beftimmt ift. SBährenb
«efer $eit îann ber aultritt unb bte ©ntlaffung ohne
Rünbigung ftatifinben.

art. 25. Set gabriîlnhaber ift oerpflichtet, ben
fpäteftenl alle oterjehn Sage in bar, in gefehlidjjer

•Wahrung unb unter Beifügung einer äbrechnung in
«er gabriî felbft, unb jroar innert ber arbeitljeit an
etnem SKerîtage, auljujahlen.

Set gahltag barf nur aulnahmlweife, aul jmingenben
©tunoen, auf ben ©amftag oerlegt werben.

1, Sahltag barf nicht mehr all ber Sohn für bie
J v

f*$2 arbeitltage, bei aîîorbarbeit nidht mehr all
A Sohn ber legten fedhl arbeitltage ungefähr
Mfptedhenber betrag aulftehen bleiben.

art. 26. SBirb bal Sienftoerhältnil in oertrag!»
ober gefehwibriger Sßeife gelöft, fo hat ber gabriïln»
haber, wenn er ber fchulbige Seil ift, bem arbeitet all
©chabenerfat} etnen betrag, ber bent Sohne oon fedhl
Sagen gletdhîommt, ju bejahten ; ift ber arbeitet ber
fchulbige Seil, fo hat er oon feinem Sohnguthaben bem
gabriîlnhaber ben Sohnbetrag oon bret Sagen ju über»
laffen ober ihm einen entfprechenbett betrag ju bejahten.

Ser gabriîtnhaber, ber auf bie ©ntfdhübigung an»
fprudh madht, hat im Streitfälle fetne Klage innert jehn
Sagen oon ber Beenbigung bei Stenftoerhältniffel hinweg
am ©itje ber Unternehmung anhängig ju madhen.
Unterläßt er bte Klage, fo wirb Berjidht auf bte ©nt»

fçhabigung angenommen, abweidhenbe Bereinbarungen
ftnb ungültig.

art. 27. Ste Berlängerung ber Sauer ber nor»
malen Sagelarbeit (art. 48), fowte bte oorübergehenbe
üftadht» unb ©onntaglarbeit (Irt. 52) barf nur bewilligt
werben, wenn ber gabriîinhaber ben beteiligten arbeitern
etnen Sohnjufdfjtag oon 25% jufichert.

Bei aîîorbarbeit îann ber ßufchlag auf ©runb bei
Surchfchnittloerblenfte! bel betreffenben àrbeiterl be=

rechnet werben. 3ft bei aîîorbarbeit, abgefehen oon
aîïorblohn, ein fefter Sohn oereinbart, fo ift ber Qu»
fchtag auf biefern ju berechnen.

art. 28. Sem gabriîinhaber etwadhfen gegenüber
bem arbeitet îetnerlei anfprüdhe für Überlaffung bei
arbeitlplahel, für Beleuchtung, |>eijung unb fftetnigung,
für Benutjung oon Sôerïjeug unb für Steferung oon
Betrleblïraft.

gür Sieferung oon SDßaren unb gournitüren barf
ber gabriîinhaber oom arbeitet nidht mehr all ben
Betrag ber ©elbftîoften forbern. Ste Betrechnung barf
nidht auf bem Sßege bei Sohnabjugel ftattftnben.

Sohnabjüge für mangelhafte arbeit ober oerborbenel
SJiaterial ftnb juläjjig ; inbeffen barf für festere! nur
ber.Grfah ber ©elbftîoften geforbert merben.

abjüge ju Berft^erungljwedEen richten fidh nach ben

Borfchriften ber eibgenöffifdhen ober ïantonalen ©efets*
gebung.

art. 29. 3wilfireitigîeiten aul bem Sienftoerhältnil
entfdheibet ber juftänbige dichter.

Sie Kantone bejeichnen bie ©erichtlftetlen, bie foldhe

©trettigfeiten ju entfcljeiben haben.
Sie ©ntfdheibung foil auf ©runb münbtidhen unb

rafdhen Berfahren! erfolgen. Beruflmä^ige ißrojehoer»
tretung ift unjuläfüg, fofern eine foldhe nidht burdh &e»

fonbere perfönlidhe Berhältniffe einer ißartei all geredht»

fertigt erfdhetnt.
Ser fRidhter hat oon amtlwegen bte für ben ©nt»

fdfjeib erheblichen Satfadfjen ju erforfdhen; er ift nicht
an bie Bemeilanträge ber Parteien gebunben unb würbigt
bie Beweilergebniffe nach freiem ©rmeffen.

Sal Berfahren ift toftenlol.
Qn gälten oon mutwilliger iprojefjführung ift ber

fRidhter befugt, gegen bie fehlbare ißartei Bufjen aulju»
fprec|en unb ihr bie Höften ganj ober teilwetfe aufju»
erlegen.

art. 30. Behufl Bermittlung oon Kolleîtioftrettig»
leiten jwifdhen gabriîinhabern unb arbeitern über bal
ärbeitloerhältnil, fowte über bte aullegung unb au!»
führung oon ©efamtarbeit!» ober Stormalarbeitloerträgen
werben oon ben Kantonen, unter Berüctfichtigung ber

in ben gnbuftrien beftehenben Bebürfniffe, ftänbige
©inigunglftellen errietet.

Ste Drganifation ber ïantonalen ©inigunglftellen
unterliegt ber Genehmigung bei Bunbelratel.

art. 31. Sie ©InigunglfteUe läfjt ihre Bermittlung
oon ftch au! ober auf bal Begehren einer Behörbe ober

Beteiligter eintreten,
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Bundesgesetz
betreffend die Arbeit in den MM»

(vom (8. Juli MO.
(Fortsetzung).

Art. 16. Nachdem die Fabrikordnung genehmigt ist,
soll sie, gedruckt und mit der Genehmigung der Kantons
regierung versehen, dieser Behörde für sich und zuhanden
des eidgenössischen Fabrikinspektors mitgeteilt, in der
Fabrik angeschlagen und jedem Arbeiter beim Dtenstan-
tritt zu eigen übergeben werden.

Art. 17. Die Fabrikordnung ist für den Fabrikin-
Haber und für die Arbeiter verbindlich.

Art. 18. Die Kantonsregierung kann die Abänderung
der Fabrikordnung verlangen, wenn sich bei deren An
wendung Übelstände ergeben.

Art. 19. Die Bestimmungen von Art. 14 bis 18

finden auch Anwendung auf besondere Reglements, die
als Bestandteile der Fabrikordnung zu betrachten sind.

Art. 20. Das Rechtsverhältnis zwischen dem Fa
brikinhaber und den Angestellten richtet sich ausschlllßlich
nach dem Obligationenrechte. Das Rechtsverhältnis
zwischen dem Fabrikinhaber und den Arbeitern richtet
sich ebenfalls nach dem Obligationenrechte, soweit im
gegenwärtigen Gesetze keine besonderen Bestimmungen
getroffen sind.

Art. 21. Das Dienstverhältnis zwischen dem Fa
brikinhaber und dem Arbeiter kann auf vierzehn Tage
gekündigt werden.

Durch schriftliche Festsetzung im Dienstvertrage oder
durch Gesamtarbeits- oder Normalarbeitsoertrag kann
die Kündigungsfrist wegbedungen oder können andere
Fristen aufgestellt werden, die aber in allen Fällen für
beide Teile die gleichen sein müssen.

Bei Akkordarbeit soll, wenn nicht besondere Schwierig
leiten entgegenstehen, die angefangene Arbeit vor dem
Austritt vollendet werden.

Art. 22. Durch die Fabrikordnung oder durch Ver-
trag kann die Kündigung auf den Termin des Samstags
oder des Zahltages beschränkt werden.

Art. 23. Das Dienstverhältnis kann vom Fabrik-
Inhaber nicht gekündigt werden:

s.) während einer ohne Verschulden des Arbeiters
durch Unfall oder Krankheit verursachten Er-
werbsunfähigkeit bis zum Ablauf von vier
Wochen,

k) wegen schweizerischen obligatorischen Militär-
dienstes. Für den in solchem Militärdienst be-

findlichen Arbeiter steht der Ablauf der Kündi-
gungsfrist während der Dauer dieses Dienstes
still.

Art. 24. Die ersten vierzehn Tage vom Eintritt an
gelten als Probezeit, wenn nicht anderes durch schrift-
tiche Festsetzung im Dtenstvertrage oder durch Gesamt-
arbeits- oder Normalarbeitsvertrag bestimmt ist. Während
dieser Zeit kann der Austritt und die Entlassung ohne
Kündigung stattfinden.

Art. 25. Der Fabrikinhaber ist verpflichtet, den
^hn spätestens alle vierzehn Tage in bar, in gesetzlicher
«ährung und unter Beifügung einer Abrechnung in
der Fabrik selbst, und zwar innert der Arbeitszeit an
einem Werktage, auszuzahlen.

Der Zahltag darf nur ausnahmsweise, aus zwingenden
Munden, auf den Samstag verlegt werden.
.à Zahltag darf nicht mehr als der Lohn für die

»i» x ^ Arbeitstage, bei Akkordarbeit nicht mehr als
-n«r

der letzten sechs Arbeitstage ungefähr
^sprechender Betrag ausstehen bleiben.

Art. 26. Wird das Dienstverhältnis in Vertrags-
oder gesetzwidriger Weise gelöst, so hat der Fabrikin-
Haber, wenn er der schuldige Teil ist, dem Arbeiter als
Schadenersatz einen Betrag, der dem Lohne von sechs

Tagen gleichkommt, zu bezahlen; ist der Arbeiter der
schuldige Teil, so hat er von seinem Lohnguthaben dem
Fabriktnhaber den Lohnbetrag von drei Tagen zu über-
lassen oder ihm einen entsprechenden Betrag zu bezahlen.

Der Fabriktnhaber, der auf die Entschädigung An-
spruch macht, hat im Streitfalle seine Klage innert zehn
Tagen von der Beendigung des Dienstverhältnisses hinweg
am Sitze der Unternehmung anhängig zu machen.
Unterläßt er die Klage, so wird Verzicht auf die Ent-
schädigung angenommen. Abweichende Vereinbarungen
sind ungültig.

Art. 27. Die Verlängerung der Dauer der nor-
malen Tagesarbeit (Art. 48), sowie die vorübergehende
Nacht- und Sonntagsarbeit (Art. 52) darf nur bewilligt
werden, wenn der Fabrikinhaher den beteiligten Arbeitern
einen Lohnzuschlag von 25°/» zusichert.

Bei Akkordarbeit kann der Zuschlag auf Grund des
Durchschnittsoerdienstes des betreffenden Arbeiters be-

rechnet werden. Ist bei Akkordarbeit, abgesehen von
Akkordlohn, ein fester Lohn vereinbart, so ist der Zu-
schlag auf diesem zu berechnen.

Art. 28. Dem Fabrikinhaber erwachsen gegenüber
dem Arbeiter keinerlei Ansprüche für Überlastung des

Arbeitsplatzes, für Beleuchtung, Heizung und Reinigung,
für Benutzung von Werkzeug und für Lieferung von
Betrtebskraft.

Für Lieferung von Waren und Fournitüren darf
der Fabriktnhaber vom Arbeiter nicht mehr als den
Betrag der Selbstkosten fordern. Die Verrechnung darf
nicht aus dem Wege des Lohnabzuges stattfinden.

Lohnabzüge für mangelhafte Arbeit oder verdorbenes
Material sind zuläßig; indessen darf für letzteres nur
der. Ersatz der Selbstkosten gefordert werden.

Abzüge zu Versicherungszwecken richten sich nach den

Vorschriften der eidgenössischen oder kantonalen Gesetz-

gebung.
Art. 29. Zivilstreitigkeiten aus dem Dienstverhältnis

entscheidet der zuständige Richter.
Die Kantone bezeichnen die Gerichtsstellen, die solche

Streitigkeiten zu entscheiden haben.
Die Entscheidung soll auf Grund mündlichen und

raschen Verfahrens erfolgen. Berufsmäßige Prozeßver-
tretung ist unzuläßig, sofern eine solche nicht durch be-

sondere persönliche Verhältnisse einer Partei als gerecht-

fertigt erscheint.
Der Richter hat von amtswegen die für den Ent-

scheid erheblichen Tatsachen zu erforschen; er ist nicht
an die Beweisanträge der Parteien gebunden und würdigt
die Beweisergebnisse nach freiem Ermessen.

Das Verfahren ist kostenlos.

In Fällen von mutwilliger Prozeßführung ist der

Richter befugt, gegen die fehlbare Partei Bußen auszu-
sprechen und ihr die Kosten ganz oder teilweise aufzu-
erlegen.

Art. 30. Behufs Vermittlung von Kollektivstreitig-
keiten zwischen Fabrikinhabern und Arbeitern über das

Arbeitsverhältnis, sowie über die Auslegung und Aus-
sührung von Gesamtarbeits- oder Normalarbeitsverträgen
werden von den Kantonen, unter Berücksichtigung der

in den Industrien bestehenden Bedürfnisse, ständige

Einigungsstellen errichtet.
Die Organisation der kantonalen Einigungsstellen

unterliegt der Genehmigung des Bundesrates.
Art. 31. Die Etnigungsstelle läßt ihre Vermittlung

von sich aus oder auf das Begehren einer Behörde oder

Beteiligter eintreten,
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2lHe »Ott ber ©InigungSfielle horgelabenen ftnb bei

hufje oerpflicfjtet, ju exfdjeineti, ju oet^anbeln unb 2luS=

fünft iu erteilen. e> >
'

j ®aS herfahren ift foftenloS. •

3lrt. 32. deicht eine «Streitigfeit über bte ©renjen
eine§ KantonS hinauf fo ernennt ber hunbeSrat bie

©tnigungSfteUe. @t ïann auch eine fantonaje ©inigungS»
ftefle mit ber hermütlung betrauen.
* 2lrt. 33. ©ragten mehrere gabrifinfjaber berfetben

^nbuftrie unb ihre Arbeiter eine freiwillige ©InigungS»
ftelle, fo tritt fie für bte beteiligten anftatt ber amt»
itihen in Sätigfeit.

_
/'» '>

2lrt. 34. ®le Parteien fönnen ben ©InigungSfteüen
im einjelhen galle, freiroilligen ©inigungSftellen audi)

allgemein, bie hefugntS übertragen, oerbinblid^e ©dhtebS»
fprücf)e ju fällen.

3lrt. 35. ®te Kantone fönnen ben ©inigungSftellen
meitere als bie tn biefem ©efetje oorgefeljenen befugniffe
übertragen.

3lrt. 36. $ur Unterfuchung unb begutachtung non
befchmerben, bie ton Arbeitern eibgenöffifc|er SBerfftätten
ausgehen unb fich auf allgemeine 3lrbett§nerhältniffe be=

Stehen, befteHt ber bunbeSrat eine etbgenöffifclje äöetf»
ftättenfommiffion.

®te Unterfuchung finbet ftatt, roenn bte hefdhroerbe
non einer ülnsabl oon Arbeitern ausgeht unb bie birefte
beilegung ber SMnungSoerfcljiebenhett sroifdhen ber her»
maltung unb ben Arbeitern nicht möglich ®le be=
fdfjlufjfaffung über bte befdhroerbe fteht bem bunbeS=
rate su.

®r fann bte Kommiffion febersett unb ohne not»
liegenbe befchroetbe mit ber Unterfuchung ber herhält»
niffe in SBerfftätten ober mit ber beridhterftattung über
allgemeine ober beftimmte gragen betrauen,

3lrt. 37. ®te etbgenöffifclje SBerfftättenfommiffion
befteht auS einem ißräftbenten unb stoei wettern fiänbigen,
fomle nter im einseinen gaHe sugesogenen SJlitgliebern.
©ineS ber ftänbigen tUtitglieber foil hertrauenSmann ber
Slrbeiterfdböft fein; gn>ei ber im einseinen galle söge»
sogenen SRitglieber finb, nadh ©tnholung eines hör»
fdhlageS ber 2lrbeitetfdjaft ber Söerfftätten, auf bie fidt»

bie Stätigfett ber Kommiffion besten wirb, btefer
Sirbeiterfdhaft su entnehmen.

2lrt. 38. Sie meltern horfcfjriften über bie Dcgani»
/ation, forote bte hefugniffe unb baS herfahren ber
eibgenöffifdhen SBetf ftättenfommiffion merben burcfj ben
hunbeSrat aufgefteKt.

3lrt. 39. Stuf bie SBerfftötten ber fdhroeiserifdjen
hunbeSbahnen finben bte horfdhriften über bie ©InigungS»
fieHen unb über bte etbgenöffifclje SBerfftättenfornmiffion
feine 3lnroenbung. (gortfehung folgt.)

E
I v. BeckPieterlen bei Biel-Bienne

Telephon Telephoni eiegramm-Adresse: v?,.
PAPPBJGCH PJETEHLEHI,

Fabrik für
la. Holzzement Dachpappen
Isolierplatten IsolierteppicheKorkplatten und sämtl. Teer- und Asphalt-Fabrikate, Beccaid teerfreies, geruchloses Be-

dachungs- u. Isoliermaterial. Deckpapiere roh u
imprägniert, in nur bester Qualität, zu billigsten Preisen.
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Kraftgewinnung aus Sägemehl.
®ie ßauptfdfjroterigfeit bei ber hergafung oon ©tücf»

hols für Kraftsroedfe, bie' in ber ©erolnnung eines teer»

freien ©afeS beftanb, ift heute übermunben. ®erar%
Anlagen haben befonberS in Slmerifa grofje herbreitung
gefunben. Lyl.

®ie hermertung pon ßolsabfällen hingegen

ift et ft in jüncfter $ett einroanbfrei gelungen, na|bem
ber hergafer oon 9fict)e megen §u großem KofSoerbraudj
für lanbroirtfchaftlidhe hetriebe ftdh nidjt fehr eignet unb

au<h für bie hergafung oon Sägemehl nicht' oorteilljaft
ift. ®aS neue herfahren oon ©rnft Sortn in ®oulatti»
court befteht battn, bafj ber hrennftoff in einem ©djacfy

oergaSt roirb, ben bte ©afe tn nahesu roagredhter SRid;

tung burdhsiehen. gerner roirb bie hergafungSfuft unlet

oerhältniSmäfjig hohem ®rucfe eingeführt. Saburcf), bojj

hier ber 2Bhtb in roagredhter Dichtung firent, bietet fid)

ihm im roefentltdf)en ftetS ber gleiche äßiberftanb bat,

roogegen btefer gerabe bei ben bichlliegenben ©ägefpänen
tn etnem gewöhnlichen ©enerator oon hefcf)i(fung p
hefcf)icfung fehr fdhroanfén roürbe, roobei natürlich auch

bie 3lufrecfjterhaltung einer gleichmäßigen hrennsone
fdhroterig roäre. ©ine weitere ©dhroierigfett bieten auch

bte harsigen unb teerigen heftanbteile, bie ftdh tn einet

geroiffen ßöhe oberhalb ber geuetsone austreiben unb

bie ©aSroege im hrennftoff oetfdhmieren.
het bem Sortnfchen ©aSerseuger ftnb febocï) bte (Safe

nidht gesroungen, jene ©ehrten su burdhbringen. Set

hrennftoff finît allmählich Sur ©lulsone herab unb es

bleibt ben in ben barüber gelagerten (Schichten auSge»

trtebenen ©cf)roefelgafen ttidhtS anbereS übrig, als butcf)

ben glühenben hrennftoff nach bem ©aSabsug su ftrömen,
roobei fie sum Seil gerfe^t werben.

®emncnh führt baS ©eneratorgaS nodh immer be»

trädhi liehe SJiengen oon 2eer mit unb bebarf baher einet

grünblichen 3BafdE)ung. ®er neue hergafer ftedt abet

jebenfaUS einen bebeutenben gortfdhritt bar; man muf

bebenîen, bof; tn etnem gewöhnlichen KofSfüjadht f«h

nadh furser hetrtebSseit bie 3tuifdheriräume smifdhen ben

KoïSfiûcïen mit bem oon ben ©afen mitgeriffenen ©äge=

mehl oerftopfen würben, ; womit ben ©afen ber ®utc|=

tritt burc| bie KoîSfâule abgefdhnitten wäre.

©benfo roürbe tn einem gewöhnlichen ®rudfgaSerseuget,
tn bem bie hrennftofffdhidfjt eine beftimmte ©tärte haben

mu|, bamit bie Kohlenfäure tn Kohlenojpb übergeführt

werben fann, infolge ber bidden Sagerung beS Stenn»

ftoffeS ber ®urdhtritt ber Suft nur fehr fermer cor ftdh

gehen. @S ift babei noch P berüdffidhtigen, öaf; in bet

3one, tn ber bte harsigen heftanbteile beS f>ot}e§ er»

roeidhen, ein herfilsen ganser Schichten beS hrennftoffeS

ftatlftnbet.
ÉHe biefe ftbelftänbe werben bei bem neuen 33er=

fahren oermieben, baS ohne 3ufah oon ©tüdthols bucch'

geführt roirb.
©aSerseuger, bei benen bte ©afe ben ©cljacht

roagredhter hidhtung burdhsiehen, ftnb stoar fdhon oorge»

fchlagen roorben. Sto^bem mu| eS als ein befonbetc»

herbienft angefehen werben, ba| eS nadh langen 35er»

fudhen gelungen ift; in etnem foldhett ©aSerseuger W

fonft fo mtnberroertigen ©ägefpäne su oergafen,
man fann mit Qntereffe meiteren hiitteilungen über Dûs

neue herfahren entgegenfe|en.

H)as bc3tt)ccîctt 6ic £el?rlittô$'
yviifunßcn?

©te roollen bie Sehrlinge unb Sehrtöchter mährej,

ber Sefjrselt sum gleiße unb Serneifer anfpornen. ©'

W2 Jllustr. schweif Handw .-Zeitung („Meisterblatt")

Alle von der Einigungsstelle Vorgeladenen sind bei

Buße verpflichtet, zu erscheinen, zu verhandeln und Aus-
kunft zu erteilen. < > -

> Das Verfahren ist kostenlos. - ^
Art. 32. Reicht eine Streitigkeit über die Grenzen

eines Kantons hinaus, so ernennt der Bundesrat die

Einigungsstelle. Er kann auch eine kantonale Einigungs-
stelle mit der Vermittlung betrauen.
^ Art. 33. Errichten mehrere Fabrikinhaber derselben
Industrie und ihre Arbeiter eine freiwillige Einigungs-
stelle, so tritt sie für à Beteiligten anstatt der amt-
lichen in Tätigkeit. t. '

Art. 34. Die Parteien können den Einigungsstellen
im einzelnen Falle, freiwilligen Einigungsstellen auch

allgemein, die Befugnis übertragen, verbindliche Schieds-
spräche zu fällen.

Art. 35. Die Kantone können den Einigungsstellen
weitere als die in diesem Gesetze vorgesehenen Befugnisse
übertragen.

Art. 36. Zur Untersuchung und Begutachtung von
Beschwerden, die von Arbeitern eidgenössischer Werkstätten
ausgehen und sich auf allgemeine Arbeitsverhältnisse be-

ziehen, bestellt der Bundesrat eine eidgenössische Werk-
stättenkommission.

Die Untersuchung findet statt, wenn die Beschwerde
von einer Anzahl von Arbeitern ausgeht und die direkte
Beilegung der Meinungsverschiedenheit zwischen der Ver-
waltung und den Arbeitern nicht möglich ist. Die Be-
schlußfassung über die Beschwerde steht dem Bundes-
rate zu.

Er kann die Kommission jederzeit und ohne vor-
liegende Beschwerde mit der Untersuchung der Verhält-
niffe in Werkstätten oder mit der Berichterstattung über
allgemeine oder bestimmte Fragen betrauen,

Art. 37. Die eidgenössische Werkstättenkommission
besteht aus einem Präsidenten und zwei weitern ständigen,
sowie vier im einzelnen Falle zugezogenen Mitgliedern.
Eines der ständigen Mitglieder soll Vertrauensmann der
Arbeiterschaft sein; zwei der im einzelnen Falle zuge-
zogenen Mitglieder sind, nach Einholung eines Vor-
schlages der Arbeiterschaft der Werkstätten, auf die sich
die Tätigkeit der Kommission beziehen wird, dieser
Arbeiterschaft zu entnehmen.

Art. 38. Die weitern Vorschriften über die Ocgani-
fation, sowie die Befugnisse und das Verfahren der
eidgenössischen Werkftättenkommission werden durch den
Bundesrat aufgestellt.

Art. 39. Auf die Werkstätten der schweizerischen
Bundesbahnen finden die Vorschriften über die Einigungs-
stellen und über die eidgenössische Werkstättenkommission
keine Anwendung. (Fortsetzung folgt.)
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Die Hauptschwierigkeit bei der Vergasung von Stück-

holz für Kraftzwecke, die in der Gewinnung eines teer-

freien Gases bestand, ist. heute überwunden. Derartige
Anlagen haben besonders in Amerika große Verbreitung
gesunden. ì.Die Verwertung von Holzabfällen hingegen

ist erst in jüngster Zeit ' einwandfrei gelungen, nachdem
der Vergaser von Richö wegen zu großem Koksverbrauch
für landwirtschaftliche Betriebe sich nicht sehr eignet und

auch für die Vergasung von Sägemehl nicht vorteilhast
ist. Das neue Verfahren von Ernst Lorin in Doulain-
court besteht darin, daß der Brennstoff in einem Schacht

vergast wird, den die Gase in nahezu wagrechter Rich-

tung durchziehen. Ferner wird die Vergafungsluft unter

verhältnismäßig hohem Drucke eingeführt. Dadurch, daß

hier der Wind in wagrechter Richtung streicht, bietet sich

ihm im wesentlichen stets der gleiche Widerstand dar,

wogegen dieser gerade bei den dichtliegenden Sägespänen
in einem gewöhnlichen Generator von Beschickung zn

Beschickung sehr schwanken würde, wobei natürlich auch

die Aufrechterhaltung einer gleichmäßigen Brennzone

schwierig wäre. Eine weitere Schwierigkeit bieten auch

die harzigen und teerigen Bestandteile, die sich in einer

gewissen Höhe oberhalb der Feuer zone ausscheiden und

die Gaswege im Brennstoff verschmieren.
Bei dem Lorinschen Gaserzeuger sind jedoch die Gase

nicht gezwungen, jene Schichten zu durchgingen. Der

Brennstoff sinkt allmählich zur Glutzone herab und es

bleibt den in den darüber gelagerten Schichten ausge-

triebenen Schwefelgasen nichts anderes übrig, als durch

den glühenden Brennstoff nach dem Gasabzug zu strömen,

wobei sie zum Teil zersetzt werden.
Demnach führt das Generatorgas noch immer be-

trächtliche Mengen von Teer mit und bedarf daher einer

gründlichen Waschung. Der neue Vergaser stellt aber

jedenfalls einen bedeutenden Fortschritt dar; man muß

bedenken, daß in einem gewöhnlichen Koksschacht sich

nach kurzer Betriebszeit die Zwischenräume zwischen den

Koksstücken mit dem von den Gasen mitgerissenen Säge-

mehl verstopfen würden, womit den Gasen der Durch-

tritt durch die Kokssäule abgeschnitten wäre.

Ebenso würde in einem gewöhnlichen Druckgaserzeuger,
in dem die Brennstoffschicht eine bestimmte Stärke haben

muß, damit die Kohlensäure in Kohlenoxyd übergeführt

werden kann, infolge der dichten Lagerung des Brenn-

ftoffes der Durchtritt der Lust nur sehr schwer vor sich

gehen. Es ist dabei noch zu berücksichtigen, daß in der

Zone, in der die harzigen Bestandteile des Holzes er-

weichen, ein Verfilzen ganzer Schichten des Brennstoffes

stattfindet.
Alle diese llbelstände werden bei dem neuen Ver-

fahren vermieden, das ohne Zusatz von Stückholz durch-

geführt wird.
Gaserzeuger, bei denen die Gase den Schacht in

wagrechter Richtung durchziehen, sind zwar schon vorge-

schlagen worden. Trotzdem muß es als ein besondere»

Verdienst angesehen werden, daß es nach langen Ver-

suchen gelungen ist, in einem solchen Gaserzeuger dte

sonst so minderwertigen Sägespäne zu vergasen, und

man kann mit Interesse weiteren Mitteilungen über das

neue Verfahren entgegensehen.

Was bezwecken die Lehrlings-
xriifungen?

Sie wollen die Lehrlinge und Lehrtöchter mähren

der Lehrzeit zum Fleiße und Lerneifer anspornen.
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